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4. Basis für die Berechnung sind Normbeiträge in Franken pro Ausbildungseinheit.  
5. Die Normbeiträge werden mit der Anzahl der Ausbildungseinheiten multipliziert.  
6. Die gemäss Ziff. 5 errechneten Normkosten werden vor dem Benchmarking aus den 

anrechenbaren Kosten herausgerechnet.  
7. Nach dem Benchmarking werden die für das Folgejahr vereinbarten Normkosten hinzu-

gerechnet.2 
8. In der Akutsomatik wird die vereinbarte Ausbildungsvergütung in die Baserate (Fallpau-

schale) integriert - in der Psychiatrie und in der Rehabilitation in die jeweils gültigen  
Tarife.  

 
2.2 Normbeiträge 
Der Kanton Bern hat vor neun Jahren ein transparentes System für die Abgeltung der Mehr-
kosten der Aus- und Weiterbildung von nicht-universitären Gesundheitsberufen eingeführt. 
Im Hinblick auf die neue Spitalfinanzierung haben vier grosse Krankenkassen die Abgeltung 
der Mehrkosten für die Aus- und Weiterbildung mittels Normbeiträgen gutgeheissen.  
 
H+ hat seinen Mitgliedern vorgeschlagen, in der Einführungsphase der neuen Spitalfinanzie-
rung die Berner Normansätze als Orientierungsgrössen heranzuziehen und die Spitäler und 
Kliniken aufgefordert, zu diesen Stellung zu nehmen. Die Berner Normansätze können dem 
Anhang entnommen werden. 
 
3. Ergebnisse H+ Umfrage 
 
3.1 Modell und Grundsätze 
Die H+ Mitglieder stimmen dem Modell und den dazu gehörenden Grundsätzen mit 
grosser Mehrheit zu. 
 
Einzelne Mitglieder fordern explizit ein Bonus-Malus-System (Anreizsystem), das über den 
Grundsatz 1 “Keine wirtschaftliche Benachteiligung der ausbildenden Betriebe“ hinausgeht. 
Zur Frage der finanziellen Anreize siehe Ziff. 4.1. Abs.2. 
 
Die Festlegung von Normbeiträgen (Grundsatz 4) wird im Verhältnis 4:1 gutgeheissen. 
 
Den Einbezug der Ausbildungskosten in die Fallpauschalen bzw. Tarife halten einige Mit-
glieder mit dem Hinweis auf schwankende Fallzahlen für problematisch. 
 
Eine klare Mehrheit findet, dass alle Normbeiträge der formalisierten Aus- und Weiterbildun-
gen in Wochenansätzen ausgedrückt, bzw. auf solche umgerechnet werden sollen.  
 

                                                 
2 Beim Abzug für den Benchmark sind die im Vorjahr erbachten Bildungsleistungen massgebend - 
beim Zuschlag im Anschluss an den Benchmark die für das Folgejahr vereinbarten, bzw. verfügten 
Bildungsleistungen 



  

 
 

Seite 3/7 
 
 

 

3.2 Höhe der Normansätze 
Die Antworten zur Höhe der Normansätze zeigen ein differenziertes, zum Teil uneinheitli-
ches Bild. Selbst innerhalb einzelner Kantone sind grössere Differenzen festzustellen.  
 
3.2.1 FAGE 
Die Berner Ansätze belaufen sich je nach Ausbildungsjahr und -typ auf Fr. 1‘500 bis  
Fr. 7‘000. Die Mehrheit der Antwortenden stuft diese als zu tief ein. 
 
Einen Mehrheit der Spitäler aus dem Kanton Zürich und aus der Zentralschweiz hält rund 
12‘000 Franken pro Lehrjahr für angemessen. Eine Differenzierung nach Lehrjahren und 
„mit oder ohne Berufsmatur“ wird dabei nicht vorgenommen. 
 
Die Vorschläge aus den anderen Regionen, inklusive diejenigen aus der lateinischen 
Schweiz, liegen mehrheitlich zwischen den Berner Normbeiträgen (siehe oben) und dem 
erwähnten Pauschalbetrag von rund Fr.12‘000. Einzelne Betriebe nennen allerdings Beiträ-
ge, die deutlich über Fr.12‘000 hinausgehen (bis Fr. 35‘000 pro Lehrjahr). 
 
Eine Minderheit wünscht auch Vergütungen für die FAGE –Erwachsenenausbildung bis  
Fr. 6‘000 Franken pro Lehrjahr. 
 
3.2.2 Ausbildungen HF und FH 
Im Unterschied zur FAGE stimmen für die Ausbildungen an den Höheren Fachhochschulen 
(HF) und den Fachhochschulen (FH) die Ansätze und Erwartungen in den andern Kantonen 
mehrheitlich mit den Berner Normbeiträgen überein.  
 
Alternative Ansätze liegen zum Teil leicht darunter. Eine Minderheit von 10 %, unter ande-
rem aus der Romandie, erwartet dagegen deutlich höhere Ansätze - bis zum Dreifachen der 
Berner Beträge. 
 
3.2.3 Weiterbildungen AIN 
Bei den Weiterbildungen AIN (Anästhesie, Intensivpflege und Notfallpflege) nennen 20% der 
Häuser Beträge, die teils klar über den Berner Ansätzen von Fr. 26‘000 pro Ausbildungsjahr, 
bzw. Fr. 500 pro Ausbildungswoche  liegen. Die höchsten Alternativvorschläge reichen bis 
Fr. 37‘500 pro Ausbildungsjahr. Über alle Kantone gesehen liegt eine klare Mehrheit in der 
Bandbreite zwischen Fr. 26‘000 und Fr. 31‘500 pro Ausbildungsjahr. 
 
3.3 Zusätzliche Berufe / Ausbildungen 
Einzelne Betriebe schlagen vor, weitere Berufe und Ausbildungen in die Liste der beitragsre-
levanten Berufe aufzunehmen. Dabei handelt es sich bei der Mehrzahl um Berufe, die nach 
den Kriterien der OdASanté nicht zur Kategorie der Gesundheitsberufe gehören. 
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3.4 Nicht formalisierte Ausbildungsleistungen 
Die Befragten sind sich einig, dass auch Einblickstage und diverse Berufswahlpraktika mit-
tels Normbeiträgen vergütet werden sollen. Hier sollen grundsätzlich Tagessätze festgelegt 
werden.  
 
4. Interpretation der Resultate zu den Normbeiträgen 
4.1 Allgemeines 
Bei den heutigen Vergütungen für Bildungsleistungen bestehen von Kanton zu Kanton und 
vereinzelt auch innerhalb desselben Kantons zum Teil beträchtliche Differenzen. Entspre-
chend unterschiedlich sind die Erwartungen  an die im Rahmen der neuen Spitalfinanzie-
rung festzulegenden Normbeiträge. 
Generell lassen sich die Unterschiede dadurch erklären, dass der Kosten-Nutzen-Ansatz 
erst teilweise als Grundlage für die Beitragsbemessung herangezogen wird.  
 
Zudem dürften Beiträge, welche zum Teil ein Mehrfaches über den Berner Beträgen liegen, 
eine „Anreizkomponente“ enthalten, welche die tatsächlichen Kosten für die Aus- und Wei-
terbildung übersteigen. Dazu ist festzuhalten, dass das KVG keine Anreizfinanzierung auf 
Kosten der OKP erlaubt. Anreize, welche über den Ausgleich von Mehrkosten hinausgehen, 
müssen die Kantone separat, ohne Beteiligung der Versicherer, finanzieren. 
 
4.2 FAGE 
Wie aus Ziff. 3.2.1 hervorgeht, sind insbesondere bei den FAGE deutliche Unterschiede 
festzustellen. Das mag einerseits damit zusammenhängen, dass es sich um einen jungen 
Beruf handelt, bei dem langjährige Erfahrungswerte der Praxis noch fehlen. Die Betriebspä-
dagogischen Konzepte dürften sich zudem stärker als bei andern Berufsgruppen voneinan-
der unterscheiden, woraus unter anderem auch unterschiedliche Kosten resultieren. 
 
Die Berner Normansätze sind von der Berner Fachhochschule im Auftrag der Gesundheits-
direktion überprüft worden.3 Der Evaluationsstudie kann entnommen werden, dass die Ber-
ner FAGE-Ansätze auf der Grundlage eines Kosten-Nutzen-Modells ermittelt wurden. Da-
nach finanzieren die FAGE selber einen massgeblichen Teil der Ausbildungskosten mit ih-
ren produktiven Arbeitsleistungen. Zum gleichen Schluss kommt eine vom Kanton St. Gallen 
im Jahr 2007 durchgeführte Studie.4  
 
Die beiden erwähnten Studien wurden zu einem Zeitpunkt durchgeführt, als die neue Bil-
dungsverordnung FAGE noch nicht in Kraft war. Der Berner Evaluationsstudie kann zudem 
entnommen werden, dass ein massgeblicher Teil der Befragten aus den Akutspitälern die 
produktiven Leistungen der FAGE tiefer einschätzen, als für die Berechnung der Pauschalen  
angenommen wurde. 

                                                 
3 Siehe Bericht FaGe-Pauschale Kanton Bern, Berner Fachhochschule Gesundheit, Dez. 2008 
4 Siehe Schlussbericht SAMS, Messungen von Leistungen und Betreuungsaufwendungen bei Ler-
nenden Pflege und Fachangestellte Gesundheit, GD des Kantons St. Gallen, 2007 
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Eine Mehrheit der von H+ befragten Spitäler halten die Berner FAGE-Pauschalen für zu tief. 
Diese Einschätzung kann aufgrund der aktuellen Zahlen und Fakten weder widerlegt noch 
bestätigt werden.  
 
Tatsächlich ist davon auszugehen, dass die aktuellen betrieblichen Kosten-Nutzen-
Verhältnisse der FAGE-Ausbildungen stark variieren. Dieser Umstand lässt die Empfehlung 
von schweizweit einheitlichen Normbeiträgen als schwierig erscheinen. 
 
4.3 Ausbildungen FH und HF 
Wie aus Ziff. 3.2.2 hervorgeht, präsentiert sich die Situation bei den Ausbildungen der höhe-
ren Fachschulen (HF) und der Fachhochschulen (FH) homogener. Aufgrund der Umfrageer-
gebnisse kann festgestellt  werden, dass bezüglich der Beitragshöhe ein recht breiter Kon-
sens besteht. Einheitliche Normbeiträge erscheinen hier sachgerecht und angezeigt. Inwie-
weit diese Beiträge Kosten-Nutzen-Verhältnisse ausreichend abbilden, ist zurzeit allerdings 
offen.  
 
4.4 Weiterbildungen AIN 
Bei den Weiterbildungen AIN (Anästhesie, Intensivpflege  und Notfallpflege) präsentiert sich 
die Situation weniger eindeutig als bei den Ausbildungen HF und FH. Zu vermuten ist, dass 
der Betreuungsaufwand für die Lernenden und deren Einsatzkonzepte relativ stark variieren. 
Das lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass es sich bei der Notfallweiterbildung um 
eine neue Weiterbildung handelt und dass die Anästhesie-  und  Intensivpflegeweiterbildun-
gen kürzlich revidiert wurden. Die OdASanté sieht vor, Richtlinien für die praktische Ausbil-
dung AIN zu erlassen. Es ist zu erwarten, dass sich damit die betrieblichen Kosten-Nutzen-
Relationen angleichen werden. Aus den Rückmeldungen der Spitäler zu schliessen, sind die 
Unterschiede zurzeit noch gross. 
 
5. Zusätzliche Berufe / Ausbildungen 
Einzelnen Betriebe schlagen vor, weitere Berufe und Ausbildungen in die Liste der beitrags-
relevanten Berufe aufzunehmen. Dazu ist festzustellen, dass das vorliegende Finanzie-
rungsmodell die nicht-universitären Gesundheitsberufe umfasst. Das sind Berufe, welche 
einen direkten Patientenbezug haben und in den Zuständigkeits- und Einflussbereich der 
OdASanté gehören. 
 
Aufgrund dieses Kriteriums wird  die Assistentin / der Assistent Gesundheit- und Soziales 
(Attestausbildung) neu in die Liste der normbeitragsberechtigten Berufe aufgenommen. Ob 
weitere Berufe (z.B. Diätköche und Logopädinnen) aufgenommen werden sollen, muss in 
eine zweiten Phase geklärt werden (siehe dazu Ziff. 7). 
 
  



  

 
 

Seite 6/7 
 
 

 

6. Zusammenfassung und Empfehlungen H+ 
6.1 Grundsätzliches 
Das von H+ vorgeschlagene Finanzierungsmodell mit Normbeträgen stösst bei den Spitä-
lern und Kliniken auf grosse Zustimmung. 
 
In Bezug auf die Höhe der Beiträge besteht bei den Ausbildungen HF und FH grosse 
Übereinstimmung. Bei den FAGE und bei den Weiterbildungen AIN bestehen dagegen er-
hebliche Differenzen. Diesen steht das Bedürfnis nach einheitlichen Normwerten gegenüber.  
 
Diese  Sachlage erfordert eine möglichst differenzierte und pragmatische Lösung. H+ 
schlägt für die Berechnung des Abzugs im Benchmark für alle Berufe fixe Beträge vor. Für 
die Bemessung des Ausbildungszuschlages dagegen werden für die die Attestausbil-
dung, die FAGE und AIN-Weiterbildungen Bandbreiten empfohlen, innerhalb derer die Ver-
tragspartner die Normbeträge festlegen. Im Einzelnen lautet die von H+ empfohlene Rege-
lung wie folgt: 
 
6.2 Bemessung Ausbildungszuschläge 
1. Für die Assistentin / den Assistenten Gesundheit und Soziales sowie für FAGE sollen 

sich die Normbeiträge je nach Ausbildungsjahr und -typ zwischen Fr. 1‘500 bis  
Fr. 12‘000  bewegen. 

2. Für die die Ausbildungen HF und FH sollen die Berner Ansätze übernommen werden: 
Fr 300 pro Woche für die Ausbildungen HF, Fr. 450 pro Woche für die Ausbildung FH 
Pflege und Fr. 300 für die übrigen Ausbildungen FH.  

3. Die Weiterbildungen AIN (Anästhesie, Intensivpflege und Notfallpflege) sollen sich die 
Normbeiträge zwischen Fr. 500.-- und  Fr. 605.70 pro Woche, bzw. Fr. 26‘000 und  
Fr. 31.500.-- pro Ausbildungsjahr bewegen. 

4. Für Einblickstage und Berufswahlpraktika werden die Berner Normbeiträge empfohlen. 
 
6.3 Abzug Benchmarking 
1. Als massgebenden die Normbeträge für die Attestausbildung, die FAGE-Ausbildung und 

die Weiterbildungen AIN gelten die Mittelwerte der in Ziff. 6.2 festgelegten Bandbreiten.  
 
2. Die Normbeträge für die Ausbildungen HF und FH sind mit in Ziff. 6.2 für die Berechnung 

der Ausbildungszuschlägen festgelegten Beträge identisch. Analoges gilt für Einblicks-
tage und Berufspraktika.  

 
Details zu diesen Empfehlungen können der Liste im Anhang entnommen werden. 
 
Diese Liste soll in der Einführungsphase der neuen Spitalfinanzierung für die Budgetjahre 
2012, 2013 und 2014 gelten.  
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7. Weiteres Vorgehen  
In der Einführungsphase sollen zur Abgeltung der betrieblichen Aus- und Weiterbildungsleis-
tungen mit Normbeiträgen und über deren Höhe Erfahrungen gesammelt werden. Ergän-
zend dazu sollen auf Kosten-Nutzen-Überlegungen basierende betriebs- und berufsspezifi-
sche Erhebungen durchgeführt werden.  
 
Die Erfahrungswerte und die Ergebnisse der betrieblichen Erhebungen sollen mit den Resul-
taten der nationalen Kosten-Nutzen-Studie verglichen werden, die das BBT derzeit in Ab-
sprache mit der GDK und der OdASanté für die Pflegeausbildungen HF und FH durchführt. 
Herangezogen werden soll auch  die branchenübergreifende nationale Kosten-Nutzen-
Studie, aus der im Jahr 2012 Resultate für die FAGE-Ausbildung zu erwarten sind. Diese 
Studie wird einen Vergleich mit branchenfremden Berufen der Sekundarstufe II ermöglichen. 
 
Des Weiteren muss geklärt werden, ob die betrieblichen Aufwendungen für weitere Aus- und 
Weiterbildungen mit Normbeiträgen abgegolten werden sollen. Es geht hier insbesondere 
um die praktische Vorbereitung auf Berufsprüfungen (BP) und höhere Fachprüfungen (HFP) 
und gesundheitssystembezogene Weiterbildungen an Fachhochschulen (DAS, CAS, MAS). 
Dabei sind die Schnittstellen zur ärztlichen Weiterbildung und zur übrigen universitären Wei-
terbildung zu beachten. 
 
Bern, 29. Mai 2011 
 
Beilage: 

 Empfehlungen H+: Normansätze nicht- universitäre Gesundheitsberufe
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 Wochensatz 
 (:52) 

Jahresbetrag  
(x 52)  

Beträge  
Benchmark 

  
Bandbreite 

 
Bandbreite 

 
Jahr 

Assistentin Gesundheit und Soziales  
(Attest), 1. Lehrjahr 
 

38.45   230.75 2‘000 12‘000 7‘000 

Assistentin Gesundheit und Soziales  
(Attest), 2. Lehrjahr 

67.30   230.75 3‘500 12‘000 7‘750 

 

Beruf / Ausbildung Wochensatz 
(:52) 

Jahresbetrag (x 52)  Beträge 
Benchmark 

 Fix Fix  Jahr 

B) Höhere Fachschule HF      
 
Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF,  
1.-3. Ausbildungsjahr  

 
300.00 

  
15‘600 

 15‘600 

 
Dipl. Aktivierungsfachfrau/-mann HF, 
alle Ausbildungsjahre 

 
300.00 

  
15‘600 

 15‘600 

 
Dipl.. Dentalhygieniker/-in HF, alle 
Ausbildungsjahre 

 
300.00 

  
15‘600 

 15‘600 

 
Dipl. Biomedizinische Analytiker-/in 
HF, alle Ausbildungsjahre 

 
300.00 

  
15‘600 

 15‘600 

 
Dipl. Fachfrau/-mann med-techn. Ra-
diologie HF, alle Ausbildungsjahre 

 
300.00 

  
15‘600 

 15‘600 

 
Dipl.  Fachfrau/-mann Operations-
technik HF, alle Ausbildungsjahre 

 
300.00 

  
15‘600 

 15‘600 

 
Dipl. Rettungssanitäter/in HF, alle 
Ausbildungsjahre 

 
300.00 

  
15‘600  

 15‘600 



  

 
Seite 3/4  

  
 

 
Beruf / Ausbildung Wochensatz

(:52) 
Jahresbetrag  
(x 52)  

Beträge 
Benchmark 

 Fix Fix  
C) Fachhochschulen FH    Jahr 

 
Dipl. Pflegefachfrau FH, 1.-3. Studi-
enjahr 

 
450.00 

 
23‘400 

 
 

 
23‘400 
 

 
Dipl. Pflegefachfrau FH, Praktikum 
nach Abschluss 

 
Kein Bei-
trag 

 
Kein Beitrag 

  

 
Dipl. Physiotherapeutin FH,  
1.-3. Studienjahr 

 
300.00 

 
15‘600 

  
15‘600 

 
Dipl. Physiotherapeutin FH (Prakti-
kum nach Abschluss) 

 
kein Bei-
trag 

 
kein Beitrag 

  

 
Dipl. Ernährungsberaterin FH,  
1.-3. Studienjahr 

 
300.00 

 
15‘600 

 15‘600 

 
Dipl. Ernährungsberaterin FH (Prakti-
kum nach Abschluss) 

 
kein Bei-
trag 

 
kein Beitrag 

  

 
Dipl. Hebamme FH, 1.-3. Studienjahr 
 

 
300.00 

 
15‘600 

 15‘600 

 
Dipl. Hebamme FH (Praktikum nach 
Abschluss) 
  

 
Kein Bei-
trag 

 
Kein Beitrag 

  

 
Dipl. Ergotherapeutin FH, alle Ausbil-
dungsjahre 

 
300.00 

 
15‘600 

 15‘600 
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Beruf / Ausbildung Wochensatz 
 

Jahresbetrag (x 52)  Beträge 
Benchmark 

 Bandbreite Bandbreite Jahr 

D) Nachdiplomstudien HF von bis von  bis   
 
Intensivpflege, alle Ausbildungsjahre 

 
500.00 
 

 
605.70 

 
26‘000 

 
31‘500 

 
28‘750 

 
Anästhesiepflege, alle Ausbildungs-
jahre 

 
500.00 

605.70 26‘000 31‘500 28‘750 

 
Notfallpflege, alle Ausbildungsjahre 

 
500.00 

605.70 26‘000 31‘500 
 

28‘750 

 
 
E) Nichtformalisierte Ausbildungsleistungen 
Ansätze des Kantons Bern 
 
 Einblickstag Gesundheitsberufe CHF 190.— 
 
 4-tägiges Berufswahlpraktika Gesundheitsberufe CHF 95.— pro Tag 
 
 2-tägiges Eignungspraktikum HF-Pflege CHF 150.— pro Tag 
 
 Berufspraktikum Fachmittelschule CHF 47-—pro Tag 

 


